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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 
 

1. Allgemeines 

Diese Bedingungen sind Bestandteil unserer 
sämtlichen Angebote und Verträge über Lie-
ferungen und Leistungen einschließlich 
etwaiger Beratungsleistungen. 
 
Sie gelten auch, 

 in laufenden oder künŌigen GeschäŌsver-
bindungen  

 wenn auf sie im Einzelfall nicht nochmals 
ausdrücklich Bezug genommen wird  

 wenn wir entgegenstehenden Einkaufsbe-
dingungen unserer Kunden nicht 
ausdrücklich widersprechen 

 wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
oder von unseren allgemeinen GeschäŌs-
bedingungen abweichender Bedingungen 
des Kunden die Lieferung an den Kunden   
vorbehaltlos ausführen.  

 
Abweichungen von diesen GeschäŌsbedin-
gungen, insbesondere AEB/AGB des Kunden, 
gelten nur als vereinbart, wenn sie von uns 
explizit schriŌlich bestäƟgt wurden. 
 
2. Angebote/Verträge 

Unsere Angebote sind nach Menge, Preis und 
Lieferzeit freibleibend, soweit nicht anders 
im Einzelfall angegeben.  
 
AuŌräge sind für uns erst verbindlich, wenn 
und soweit wir eine AuŌragsbestäƟgung er-
teilt oder die Annahme durch Lieferung 
erklärt haben.  
 
3. Preise 

Unsere Preise verstehen sich grundsätzlich 
 zuzüglich der gesetzlich gülƟgen Umsatz-

steuer (Mehrwertsteuer)  
 ab Werk (EXW Bremen, gemäß 

INCOTERMS 2020) 
 ausschließlich Verpackung, Transport und 

Versicherung 
 
Wir behalten uns Preisanpassungen aus-
drücklich wie folgt vor: 

 Unsere Angebote basieren auf den zum 
Zeitpunkt der Angebotsabgabe geltenden 
Kosten für Rohstoffe, Energie, Löhne, 
Transport, Zölle, Abgaben sowie sonsƟgen 
Beschaffungs- und ProdukƟonskosten. 
Ändern sich diese Kostenfaktoren nach 
Angebotsabgabe und vor Vertragsab-
schluss wesentlich, insbesondere 
aufgrund von Marktverwerfungen, geo-
poliƟschen Ereignissen, Kriegen, 
SankƟonen, behördlichen Maßnahmen, 

LieferkeƩenstörungen  
oder außergewöhnlichen Preissteigerun-
gen, behalten wir uns vor, unser Angebot 
entsprechend anzupassen oder zurückzu-
ziehen, sofern noch kein verbindlicher 
Vertrag zustande gekommen ist. 

 Erhöhen sich nach Vertragsschluss die 
Kosten für Rohstoffe, Energie, Vorpro-
dukte, Transport, LogisƟk, Zölle, 
Versicherungen, behördliche Abgaben o-
der Lohnkosten wesentlich und für uns 
unvorhersehbar, sind wir berechƟgt, eine 
angemessene Anpassung des vereinbar-
ten Preises zu verlangen, soweit die 
Kostensteigerung Einfluss auf die vertrag-
lich geschuldete Leistung hat. Die 
Preisanpassung darf nur in dem Umfang 
erfolgen, in dem sich unsere tatsächlichen 
Kosten erhöhen. Auf Verlangen des Kun-
den werden wir die Kostensteigerung 
nachvollziehbar darlegen. 

 
Der Mindestbestellwert pro Einzelbestellung 
beträgt EUR 150,00 neƩo. Bei Unterschrei-
tung wird ein entsprechender 
Bearbeitungszuschlag berechnet. 
 
4. Lieferung/Termine, Höhere Gewalt 

 Von uns genannte Liefertermine sind erst 
verbindlich, wenn sie ausdrücklich als ver-
bindlich bestäƟgt wurden. Unsere 
Lieferverpflichtung steht unter dem Vor-
behalt vollständiger, richƟger und 
rechtzeiƟger Selbstbelieferung, sofern wir 
die Ware als Ganzes oder als Bestandteile 
der Ware von einem Unterlieferanten be-
ziehen. Dies gilt nicht, wenn die 
Nichtbelieferung oder Verzögerung von 
uns verschuldet ist.  

 Die Einhaltung von Lieferfristen und Ter-
minen setzt weiterhin die rechtzeiƟge 
Erfüllung der Vertragspflichten des Kun-
den voraus. Die Lieferfrist beginnt nach 
Klarstellung sämtlicher Einzelheiten der 
Ausführung des AuŌrags und Eingang aller 
für die Ausführung des AuŌrags erforder-
lichen Unterlagen und sonsƟger vom 
Kunden zu machenden Angaben sowie 
nach Eingang einer ggf. vereinbarten An-
zahlung. 

 Höhere Gewalt und sonsƟge außerge-
wöhnliche Umstände, wie z.B. Arbeits-
kämpfe, hoheitliche Maßnahmen, Cy-
berangriffe, Pandemien, SankƟonen, 
Rohstoffengpässe, LieferkeƩenprobleme 
und Verkehrsstörungen, gleichviel, ob sie 
bei uns oder bei unseren Zulieferern ein-
getreten sind, befreien uns entweder für 

die Dauer ihrer Auswirkungen oder, so-
weit sie zur Unmöglichkeit der Leistung 
führen, insgesamt von der Liefer-/Leis-
tungspflicht. Dauert die Leistungshinde-
rung länger als 6 Monate an, steht dem 
Kunden ein RücktriƩsrecht zu. Eine etwa 
vereinbarte Vertragsstrafe ist unter diesen 
Umständen nicht einzulösen.  

 Auch wenn für die Leistung eine Zeit nach 
dem Kalender besƟmmt ist oder sich eine 
Zeit nach vorangegangenem Ereignis nach 
dem Kalender berechnen lässt, triƩ Ver-
zug erst nach Eingang einer schriŌlichen 
Mahnung bei uns ein. Kommen wir mit 
der Lieferung in Verzug, hat uns der Kunde 
eine angemessene Nachfrist zu setzen. 
Diese muss mindestens zwei Wochen be-
tragen. 

 Forecasts, Bedarfsprognosen und unver-
bindliche Mengenplanungen z.B. bei 
Rahmen-/AbrufauŌrägen begründen 
keine Liefer- oder Reservierungsverpflich-
tung unsererseits. Verbindlich sind 
ausschließlich schriŌliche Einzelabrufe. 
Erfolgt ein Abruf nicht innerhalb von 90 
Tagen nach vereinbartem AbruŌermin, 
sind wir berechƟgt, die Ware auszuliefern, 
einzulagern oder zu berechnen. 

 
5. Beschaffenheit der Ware  

Soweit nicht ausdrücklich als zugesicherte Ei-
genschaŌen vereinbart, handelt es sich bei 
den Angaben zu unserer Ware um reine Be-
schaffenheitsangaben bzw. branchenübliche 
Annäherungswerte. Geringe Abweichungen 
in Materialstärke, Gewicht, Volumen, Belast-
barkeit und VerschleißfesƟgkeit, 
physikalischen und chemischen Eigenschaf-
ten, Abmessungen, Formen und Farbtönen 
stellen keine Mängel dar, sofern diese Abwei-
chungen nicht den besƟmmungsgemäßen 
Gebrauch der Ware beeinträchƟgen. 
 
6. Abnahme/Gefahrübergang, 

Qualitätsanforderungen 

 Ist keine Abnahme/Abnahmeprüfung ver-
einbart, gilt als Abnahmetermin der 
zweite Werktag nach Eingang der Bereit-
stellungsmeldung beim Kunden. 

 Wir sind zu Teillieferungen und/oder -leis-
tungen berechƟgt, sofern kein 
erkennbares Interesse des Kunden entge-
gensteht.  

 Die Gefahr für unsere Lieferungen und 
Leistungen geht mit der Abnahme, bei Lie-
ferungen jedoch spätestens mit Verlassen 
unseres Werkes auf unseren Kunden über 
(EXW, INCOTERMS 2020). Dies gilt auch 
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für Teillieferungen und zwar selbst dann, 
wenn wir noch weitere Leistungen (z.B. 
Transport, InstallaƟon, Montage oder In-
betriebnahme) übernommen haben.  

 Verzögert sich die Abnahme aus Gründen, 
die unser Kunde zu vertreten hat, geht die 
Gefahr spätestens nach fruchtlosem Ab-
lauf der oben genannten Frist auf den 
Kunden über. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt 
die Verwahrung für den Kunden auf des-
sen Kosten und Gefahr. Für die Lagerung 
ist die übliche Vergütung eines gewerbli-
chen Lagerhalters zu zahlen. 

 Weitergehende Qualitäts-, Audit-, Doku-
mentaƟons- oder Nachweispflichten 
bestehen nur, wenn diese ausdrücklich 
schriŌlich vereinbart wurden. Audits be-
dürfen angemessener Vorankündigung 
und dürfen den GeschäŌsbetrieb nicht 
unangemessen beeinträchƟgen. 

 Eine Auĩewahrung von Prüfprotokollen, 
Materialnachweisen oder sonsƟgen Doku-
mentaƟonen erfolgt nur im gesetzlich 
vorgeschriebenen Umfang oder soweit 
ausdrücklich schriŌlich vereinbart. 

 
7. Zahlung 

 Unsere Rechnungen sind – soweit nichts 
anderes schriŌlich vereinbart – zahlbar in-
nerhalb von 30 Tagen nach Lieferung und 
Rechnungsstellung. Für die RechtzeiƟgkeit 
von Zahlungen ist maßgeblich, dass wir 
über die GutschriŌ vorbehaltlos verfügen 
können.  

 Wir sind nicht verpflichtet, Wechsel oder 
Schecks anzunehmen. Wenn wir ihre Her-
gabe einräumen werden diese nur 
vorbehaltlich DiskonƟerungsmöglichkei-
ten und gegen Vergütung aller Spesen 
zahlungshalber angenommen. Zur recht-
zeiƟgen Vorlage von Wechseln und 
Schecks sowie zur Erhebung von Protes-
ten sind wir gleichfalls nicht verpflichtet.  

 Aufrechnung- und Zurückbehaltungs-
rechte stehen dem Kunden nur zu, wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräŌig fest-
gestellt, unbestriƩen oder von uns 
anerkannt sind. Kaufleute können ein Zu-
rückbehaltungsrecht nur geltend machen, 
wenn ihnen aus diesem Vertrag rechts-
kräŌige oder unbestriƩene 
Gegenforderungen zustehen.  

 Bei Verschlechterung der Vermögensver-
hältnisse des Kunden nach Vertragsab-
schluss sind wir berechƟgt, die uns oblie-
genden Leistungen zu verweigern, bis 
unsere Forderungen ausgeglichen oder 
für noch nicht fällige Forderungen Sicher-
heiten geleistet sind.  

 Im Falle des Zahlungsverzugs werden, Ver-
zugszinsen in Höhe von 9 % p.a. über dem 
Basiszinssatz der Europäischen 

Zentralbank (EZB) fällig zzgl. einer pau-
schalen Mahngebühr in Höhe von 40 € 
gemäß §288 Abs. 5 BGB. Bei höheren Ver-
zugsschäden müssen wir diesen zur 
Geltendmachung nachweisen. Unsere üb-
rigen Rechte bleiben unberührt. 

 
8. Eigentumsvorbehalt 

 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen 
Bezahlung sämtlicher Forderungen aus 
der gegenwärƟgen und künŌigen Ge-
schäŌsverbindung unser Eigentum 
(Vorbehaltsware). 

 Der Kunde ist zur Weiterveräußerung im 
gewöhnlichen GeschäŌsgang unter der 
Voraussetzung berechƟgt, dass er die For-
derungen aus der Weiterveräußerung 
einschließlich sämtlicher Nebenrechte in 
Höhe des von ihm berechneten Betrages 
schon jetzt an uns sicherungshalber ab-
triƩ. Wir ermächƟgen ihn widerruflich, die 
an uns abgetretenen Forderungen für un-
sere Rechnung im eigenen Namen 
einzuziehen. Er darf die Vorbehaltsware 
nur mit unserer ZusƟmmung verpfänden 
oder zur Sicherung übereignen. 

 Bei Verarbeitung der Vorbehaltsware mit 
anderen Gegenständen gelten wir als Her-
steller, und es steht uns das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Vorbehaltsware zu der neuen 
Sache zu. In diesem Fall verwahrt er die 
Sache unentgeltlich für uns. 

 Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
DriƩer muss der Kunde uns sofort unter-
richten und an Maßnahmen zum Schutz 
unserer Vorbehaltsware mitwirken. Er 
trägt alle Kosten, die zur AuĬebung des 
Zugriffs und zu einer Wiederbeschaffung 
des Kaufgegenstandes aufgewendet wer-
den müssen, soweit sie nicht von DriƩen 
eingezogen werden können. 

 Wir können die EinziehungsermächƟgung 
gemäß b) widerrufen, wenn der Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ord-
nungsgemäß nachkommt oder eine 
Verschlechterung seiner Vermögensver-
hältnisse eintriƩ. In diesem Fall sind wir 
auch berechƟgt, ohne Ausübung des 
RücktriƩsrechtes und ohne Nachfristset-
zung, auf seine Kosten die einstweilige 
Herausgabe der Vorbehaltsware zu ver-
langen. Auf unser Verlangen hin ist er 
verpflichtet, die Forderungsabtretung sei-
nen Abnehmern bekannt zu geben, uns 
die AuskünŌe zu erteilen und die Unterla-
gen auszuhändigen. 

 Übersteigt der Wert der Sicherungen die 
zu sichernden Forderungen um mehr als 
10 %, so sind wir auf Verlangen des Kun-
den insoweit zur Freigabe der 
Vorbehaltsware verpflichtet. 

 Der Kunde verpflichtet sich, die Vorbe-
haltsware ordnungsgemäß zu lagern und 
auf seine Kosten gegen die üblichen Risi-
ken zu versichern und uns den Abschluss 
der Versicherung auf Verlangen nachzu-
weisen. Er triƩ seine Ver-
sicherungsansprüche in Höhe des Wertes 
der Vorbehaltsware schon jetzt an uns ab. 

 Werkzeuge, Formen, Vorrichtungen, Prüf-
miƩel, Programme, SpannmiƩel, 
FerƟgungsunterlagen sowie sonsƟge Be-
triebsmiƩel bleiben unser Eigentum, auch 
wenn diese ganz oder teilweise gesondert 
berechnet werden, sofern nicht ausdrück-
lich schriŌlich etwas anderes vereinbart 
wurde. Eine Herausgabepflicht besteht 
nicht. Wartung, Instandhaltung und Er-
satzbeschaffung erfolgen auf Kosten des 
Kunden, soweit die BetriebsmiƩel kun-
denspezifisch hergestellt wurden. 

 Sämtliche von uns entwickelten FerƟ-
gungsverfahren, Programme, 
Bearbeitungsparameter, ProzessopƟmie-
rungen sowie FerƟgungs-Know-how 
verbleiben ausschließlich bei uns, sofern 
nicht ausdrücklich schriŌlich etwas ande-
res vereinbart wurde. 

 
9. MängelhaŌung 

 Mängelansprüche des Kunden setzen vo-
raus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und Rüge-
obliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. Die Mängelrüge muss 
schriŌlich erfolgen.  

 Soweit ein von uns zu vertretender Man-
gel der Ware vorliegt, sind wir nach 
unserer Wahl zur Nacherfüllung durch 
MangelbeseiƟgung oder durch Ersatzliefe-
rung berechƟgt. Wir sind zur 
MängelbeseiƟgung nur verpflichtet, wenn 
der Kunde die ihm obliegenden Vertrags-
pflichten erfüllt. Insbesondere sind die 
vereinbarten Zahlungen bedingungsge-
mäß zu leisten. 

 Zahlungen dürfen nur in einem Umfang 
zurückgehalten werden, der in einem an-
gemessenen Verhältnis zu den 
aufgetretenen Mängeln steht. 

 Die Gewährleistungsfrist für Sach- und 
Rechtsmängel beträgt 12 Monate ab Lie-
ferung, sofern nichts anderes vereinbart 
ist. 

 
10. Schadensersatz und HaŌung 

 Wir haŌen auf Schadensersatz – gleich 
aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vor-
satz, grober Fahrlässigkeit, bei 
schuldhaŌer Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, bei arglisƟ-
gem Verschweigen eines Mangels, bei 
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Übernahme einer ausdrücklichen Garan-
Ɵe sowie nach zwingenden gesetzlichen 
VorschriŌen, insbesondere dem Produkt-
haŌungsgesetz. 

 Bei einfacher Fahrlässigkeit haŌen wir nur 
bei Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten (Kardinalpflichten). In diesem 
Fall ist unsere HaŌung auf den vertragsty-
pischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt. 

 Soweit gesetzlich zulässig, ist unsere Haf-
tung je Schadensfall auf den NeƩo-
AuŌragswert des betroffenen Lieferum-
fangs, maximal jedoch auf 500.000 EUR, 
begrenzt. 

 Eine HaŌung für miƩelbare Schäden, Fol-
geschäden, ProdukƟonssƟllstand, 
Nutzungsausfall, entgangenen Gewinn, 
RückruŅosten, Vertragsstrafen gegen-
über DriƩen sowie sonsƟge 
Vermögensschäden des Kunden ist ausge-
schlossen, soweit gesetzlich zulässig. 

 
11. Beistellungen des Kunden 

 Vom Kunden bereitgestellte Materialien, 
Rohstoffe, Halbzeuge, Bauteile, Kompo-
nenten, Werkzeuge, Vorrichtungen, 
PrüfmiƩel, SoŌware, Zeichnungen, CAD-
Daten, SpezifikaƟonen, LastenheŌe, tech-
nischen Unterlagen sowie sonsƟge 
Beistellungen erfolgen ausschließlich auf 
Verantwortung des Kunden. Der Kunde 
gewährleistet, dass sämtliche Beistellun-
gen vollständig, mangelfrei, für den 
vorgesehenen Verwendungszweck geeig-
net, sowie frei von Rechten DriƩer sind. 

 Wir sind nur zu einer Wareneingangsprü-
fung bzw. Sichtprüfung im 
branchenüblichen Umfang verpflichtet. 
Eine weitergehende Untersuchung, tech-
nische Validierung, Materialprüfung, 
FunkƟonsprüfung oder Prüfung auf Kon-
strukƟonsfehler, MaßhalƟgkeit, Eignung 
oder Schutzrechtsverletzungen erfolgt nur 
bei ausdrücklicher schriŌlicher Vereinba-
rung. 

 Für Verzögerungen, Mängel, Mehrkosten, 
Ausschuss, Nacharbeit oder Schäden, die 
auf fehlerhaŌe, verspätete, unvollstän-
dige oder ungeeignete Beistellungen 
zurückzuführen sind, übernehmen wir 
keine HaŌung. Hierdurch entstehende zu-
sätzliche Aufwendungen werden dem 
Kunden gesondert in Rechnung gestellt. 

 Vom Kunden bereitgestellte Beistellungen 
bleiben im Eigentum des Kunden. Die Ge-
fahr des zufälligen Untergangs, Verlusts 
oder der Verschlechterung trägt der 
Kunde, soweit wir nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig handeln. Eine Versiche-
rung erfolgt nur nach ausdrücklicher 

schriŌlicher Vereinbarung auf Kosten des 
Kunden. 

 Erfolgt die Abholung von Beistellungen o-
der Restbeständen nach Aufforderung 
nicht innerhalb von 30 Tagen, sind wir be-
rechƟgt, diese auf Kosten und Gefahr des 
Kunden einzulagern oder nach vorheriger 
Ankündigung angemessen zu verwerten 
oder zu entsorgen. 

 Der Kunde stellt uns von sämtlichen An-
sprüchen DriƩer frei, die aus fehlerhaŌen 
technischen Vorgaben, Schutzrechtsver-
letzungen oder sonsƟgen Mängeln der 
Beistellungen resulƟeren. 

 
12. Exportkontrolle 

 Im Falle eines Exports unserer Liefer- und 
Leistungsgegenstände steht die Ver-
tragserfüllung unter dem Vorbehalt, dass 
keine Hindernisse aufgrund naƟonaler o-
der internaƟonaler VorschriŌen des 
Exportkontrollrechts, Embargos, SankƟo-
nen oder sonsƟger Beschränkungen 
bestehen. 

 Der Kunde verpflichtet sich, sämtliche an-
wendbaren VorschriŌen des deutschen, 
europäischen und – soweit anwendbar – 
US-amerikanischen Exportkontrollrechts 
(insbesondere ITAR/EAR) einzuhalten. 

 Der Kunde wird die gelieferten Waren we-
der unmiƩelbar, noch miƩelbar für 
verbotene militärische Endverwendun-
gen, sankƟonierte Endverwender oder 
embargoverletzende Zwecke einsetzen. 

 Der Käufer trägt sämtliche Kosten, die im 
Zusammenhang mit einem Export anfal-
len  

 Erforderliche Endverbleibserklärungen 
sind auf Anforderung vorzulegen. 

 
13. Vertraulichkeit, 

Geheim- und Datenschutz 

 Der Kunde hat alle Unterlagen und Infor-
maƟonen, die er bei und in Erfüllung eines 
Vertrages von GERADTS erhält, vertraulich 
zu behandeln, es sei denn, dass diese all-
gemein bekannt sind. Diese Pflichten 
bleiben auch 10 Jahre nach Beendigung 
eines Vertrages bestehen und sind bei zu-
lässiger Weitergabe von Unterlagen und 
InformaƟonen an DriƩe auch diesen auf-
zuerlegen. 

 Eine Weitergabe von vertraulichen Infor-
maƟonen an DriƩe bedarf unserer 
vorherigen schriŌlichen ZusƟmmung. 

 Sofern gesetzliche Geheimschutzanforde-
rungen oder sicherheitsrelevante 
Vorgaben bestehen, hat der Kunde diese 
vor Vertragsschluss schriŌlich mitzuteilen. 

 Gem. DSGVO weisen wir darauf hin, dass 
wir und gegebenenfalls auch die mit uns 

gesellschaŌlich verbundenen Unterneh-
men personenbezogene Daten speichern, 
die mit unserer GeschäŌsbeziehung zu 
Ihnen zusammenhängen. 

 
14. SonsƟges 

 Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtli-
che sich unmiƩelbar oder miƩelbar aus 
dem Vertragsverhältnis ergebenden Strei-
Ɵgkeiten – auch aus Urkunden, Wechseln 
und Schecks – ist Bremen (stadtbremische 
Gerichte). Wir bleiben jedoch, nach unse-
rer Wahl, berechƟgt, Ansprüche gegen 
den Kunden auch vor den Gerichten gel-
tend zu machen, in deren Zustän-
digkeitsbereich sich der Wohnort, der Sitz 
oder das Vermögen des Kunden befindet. 

 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss 
der BesƟmmungen des einheitlichen in-
ternaƟonalen Kaufrechts (CISG). 

 Erfüllungsort ist Bremen. 
 Sind oder werden einzelne BesƟmmungen 

eines Vertrages über Lieferungen und 
Leistungen, dessen Bestandteil diese Be-
dingungen sind, unwirksam, so wird 
dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
BesƟmmungen des Vertrages nicht be-
rührt. 

 


